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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Die DSGVO und die Außenhaftung des GmbH-Geschäftsführers 

Nicht nur die GmbH, auch der Geschäftsführer kann Verantwortlicher gem. der DSGVO sein. 

Damit besteht ein weiterer Anknüpfungstatbestand für die Außenhaftung des Geschäftsführers. 

Hintergrund 

Der Kläger strebte die "Mitgliedschaft" bei einer GmbH an. Vor dem Hintergrund dieser Mitglied-

schaftsanfrage ließ der Geschäftsführer im Namen der GmbH die Beteiligung des Klägers an straf-

rechtlich relevanten Handlungen prüfen. Als sich diese bestätigte, wurde die Mitgliedschaftsanfrage 

des Klägers abgelehnt. 

Daraufhin verklagte der Kläger sowohl die GmbH als auch den Geschäftsführer persönlich auf immate-

riellen Schadensersatz wegen Datenschutzverstößen. Erstinstanzlich wurden die Beklagten als Ge-

samtschuldner auf Zahlung von Schadensersatz wegen Verletzung der Rechte des Klägers aus der 

DSGVO verurteilt. 

Entscheidung 

Die Berufung des Klägers mit dem Ziel, eine höhere Schadensersatzsumme zu erlangen, hatte keinen 

Erfolg. 

Ein jeweils selbstständiger Verstoß gegen die Vorschriften der DSGVO durch die GmbH und den Ge-

schäftsführer stand rechtskräftig fest. Denn die mit Blick auf das Ausspähen des Klägers vorgenom-

mene Verarbeitung der Daten des Klägers sei mangels einer Einwilligung des Klägers rechtswidrig. 

Solch ein Verstoß könne zudem weder gem. Art. 6 DSGVO gerechtfertigt werden noch handele es sich 

hier um einen Bagatellverstoß. 

Beide Beklagten seien hierfür verantwortlich. Denn maßgeblich für einen Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 

DSGVO sei die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit, die dann zu bejahen ist, wenn eine natürliche 

oder juristische Person alleine oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und die Mittel der Verar-

beitung von personenbezogenen Daten entscheiden kann und entscheidet. Vor diesem Hintergrund 

entfalle regelmäßig die Verantwortlichkeit weisungsgebundener Angestellter oder sonstiger Beschäftig-

ter, die eines GmbH-Geschäftsführers allerdings nicht. 
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2. GmbH: Ist die rückwirkende Änderung des Geschäftsjahres zulässig? 

Die Änderung des Geschäftsjahres einer GmbH kann nicht rückwirkend erfolgen, sondern 

muss vor Beginn des neuen und Ablauf des entstandenen Rumpfgeschäftsjahres zum Handels-

register angemeldet werden. 

Hintergrund 

Eine GmbH hatte in ihrer Satzung das Kalenderjahr als Geschäftsjahr festgelegt. Mit Beschluss der 

Gesellschafter aus August 2020 sollte das Geschäftsjahr auf den Zeitraum vom 1.10.-30.9. geändert 

werden. Der Geschäftsführer meldete die Änderung im Januar des darauffolgenden Jahres 2021 zum 

Handelsregister an. Das Registergericht wies dies zurück, da die Dauer des Rumpfgeschäftsjahres 

unklar und zudem eine rückwirkende Änderung des Geschäftsjahres unzulässig war. 

Entscheidung 

Die Beschwerde der Gesellschaft war erfolgreich. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts lag weder ei-

ne unzulässige Rückwirkung vor noch bestanden hinsichtlich des Rumpfgeschäftsjahres Unklarheiten. 

Es war ausreichend, dass die Änderung während des neuen Rumpfgeschäftsjahres (bis 30.9) und vor 

Beginn des neuen Geschäftsjahres, d.h. vor dem 1.10.2021 erfolgte. Da aus dem Handelsregister das 

Datum der Eintragung und damit der Wirksamkeit der Änderung zu entnehmen war, wurde der 

Rechtsverkehr auch hinreichend geschützt. 

 

3. Unternehmergesellschaft: Was gilt bezüglich der persönlichen Rechtsscheinhaftung des Ver-

treters? 

Wenn eine Unternehmergesellschaft im Außenverhältnis ohne Angabe der Rechtsform und des 

Zusatzes der Haftungsbeschränkung auftritt, haftet der handelnde Vertreter persönlich. 

Hintergrund 

Der Beklagte war zuerst Prokurist und später alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der V. UG. 

Die V. UG ist im Bereich Anlageberatung und Finanzvermittlung tätig. Der Kläger investierte nach meh-

reren Beratungsgesprächen, die der Beklagte für die V. UG führte, in eine hochriskante Anlage. Bei 

der Beratung trat der Beklagte zwar für die V. UG auf. Allerdings fehlte dabei der gesetzlich vorge-

schriebene Zusatz "haftungsbeschränkt" und auch den Zusatz "UG" führte der Beklagte nur zum Teil. 

Der Kläger macht Schadensersatz wegen fehlerhafter Anlageberatung gegenüber dem Beklagten per-

sönlich geltend. 

Entscheidung 

Der Bundesgerichtshof gab dem Kläger Recht und entschied, dass eine Haftung des Beklagten auf-

grund sog. Rechtsscheinhaftung in Betracht komme. Denn tritt ein Vertreter einer UG im Geschäfts-

verkehr ohne den Zusatz "haftungsbeschränkt" auf, erwecke er bei einem Vertragspartner den An-

schein, dass zumindest eine natürliche Person unbeschränkt und somit auch mit ihrem Privatvermö-

gen hafte. Dies gelte vor allem bei der Rechtsform der Unternehmergesellschaft. Denn diese beinhaltet 

ohne den Zusatz gerade keinen Hinweis auf die beschränkte Haftung. Daher sei die gesetzliche Vor-

gabe exakt und buchstabengetreu einzuhalten. 

 

4. Unternehmer- und Unternehmensidentität: Was gilt für einen gewerbesteuerlichen Verlustüber-

gang? 

Die Einbringung des Gewerbebetriebs einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft 

führt nicht zu einem vollständigen Unternehmerwechsel. Zwar sind Personengesellschaften 

selbst Gewerbesteuerschuldner, als Unternehmer sind aber ihre Gesellschafter anzusehen. 

Hintergrund 

Die Klägerin ist eine GmbH, die ein Bauunternehmen betreibt. Gesellschafter waren Frau H. X. zu 26 

% und Herr G. X., der auch Geschäftsführer war, zu 74 %. Im Jahr 2009 beteiligten sich Frau und Herr 
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X. jeweils als atypisch stille Gesellschafter an der GmbH. Für die GmbH wurde auf den 31.12.2009 ein 

vortragsfähiger Gewerbeverlust festgestellt. 

Das Finanzamt ging von einer Mitunternehmerschaft aus. Der bei der GmbH zum 31.12.2009 beste-

hende vortragsfähige Gewerbeverlust konnte deshalb nicht berücksichtigt werden, da er nicht auf die 

Mitunternehmerschaft übergegangen war. Der Gewerbeverlust konnte lediglich auf der Ebene der 

GmbH weiter vorgetragen und ggf. mit deren zukünftigen Gewinnen verrechnet werden. Die Klägerin 

war der Ansicht, dass eine Unternehmeridentität gegeben war. 

Entscheidung 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte Erfolg. Voraussetzung für einen Verlustabzug ist, dass der Ge-

werbetreibende den Verlust in eigener Person erlitten hat (Unternehmeridentität). Dies ist hier gege-

ben. Die Einbringung des Betriebs einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft bzw. aty-

pisch stille Gesellschaft stellt keinen Unternehmerwechsel dar. 

Dies liegt daran, dass Unternehmer des Betriebs einer Personengesellschaft die Mitunternehmer der 

Personengesellschaft sind. Da die Identität einer Person entscheidend ist, um einen Unternehmer-

wechsel im Ganzen auszuschließen, kommt es auch nicht darauf an, ob diese Person den Gewerbe-

betrieb allein oder zusammen mit neuen Unternehmern weiterbetreibt. 

Darüber hinaus liegt hier die erforderliche Unternehmensidentität vor, d. h. das Unternehmen der Mit-

unternehmerschaft ist hier für Zwecke des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags identisch mit dem Un-

ternehmen der GmbH. 


